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Beschluss-Nr. STA 19/10/22 vom 26.07.2022
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die

Stellungnahme der RPG im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für
den 110-kV-Anschluss des Umspannwerks (UW) Wachsenburg der
Firma CATT

Mit Schreiben vom 09.06.2022 hat das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) als Planfest
stellungsbehörde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum o. g. Vorhaben die RPG um
die Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Diesem Verfahren vorausgegangen war bereits ein ver
einfachtes Raumordnungsverfahren, das die obere Landesplanungsbehörde im September 2020
mit einem raumgeordneten Trassenvorschlagskorridor abgeschlossen hatte. Anschließend wur
den im Rahmen verschiedener Gespräche mit beteilgten Akteuren (die Bürgerinitiative „Bür
ger - Information - Transparenz, Wir für unsere Region" (BIT), die Gemeinde Amt Wachsenburg,
die untere Naturschutzbehörde des Ilm-Kreises u. a.) acht weitere Trassenkorridorvarianten als
Freileitungs- oder Erdkabeltrasse ermittelt bzw. vorgeschlagen, die für diePlanfeststellung hinzu
genommen und entsprechend untersucht wurden.
Die Untersuchungen der insgesamt 9 Vorschläge sind somit Gegenstand der zugehörigen Plan
feststellungsunterlagen. Auf der Grundlage dieser Unterlagen fasst der Strukturausschuss der
RPG daher folgenden Beschluss:

Die RPG stimmt der zur Planfeststellung vorgeschlagenen Freileitungstrasse ,,Kombination
TEN, uNB, LEG" zu.

Begründung:

Bei den für das Verfahren zur Untersuchung einbezogenen Trassenvarianten handelt es sich um
4 Erdkabel- und 5 Freileitungstrassen. Die Untersuchungen ergaben zunächst, dass die für einen
Verlauf innerhalb bzw. unmittelbar am östlichen Rand des Gewerbegebietes lchtershausen/Thö
rey geführten Varianten (1 Freileitung, 3 Erdkabelleitungen) insbesondere aufgrund baulicher,
dinglicher oder rechtlicher Hindernisse bzw. Barrieren nicht umsetzbar sind (z. B. zu geringe Ab
stände zu baulichen Anlagen oder anderen Trassen, fehlender Raum für notwendige Schutzstrei
fen, entgegenstehende Festlegungen im Bebauungsplan u.ä.). Damit verbleibt eine geeignete
Umsetzung des Vorhabens lediglich im Freiraumbereich über eine Erdkabel- oder eine der vier
Freileitungsvarianten.
Hinsichtlich der vier Freileitungsvarianten ist es gelungen, aus diesen einen gemeinsamen Korri
dor zu entwickeln, der verschiedene Nachteile der jeweiligen Varianten, die zu den jeweils anderen
Vorschlägen geführt haben, so weit wie möglich verringert. Das Ergebnis ist die Trasse „Kombi
nation TEN, uNB, LEG".
Im Vergleich der Erkabeltrasse mit der Freiraumvariante sind es dann die deutlich größeren Be
einträchtigungen der Schutzgüter Boden und Wasser durch die Erdkabelvariante sowie die um
mindestens den Faktor 3,2 höheren Kosten, die die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
die Freileitung übersteigen. Hinzu kommt, dass die noch umzusetzende Ausgleichsmaßnahme A1
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für die Erschließung des Industriegebietes „Erfurter Kreuz West" (Anlage eines Feldgehölzes Ei
chen-Hainbuchen-Mischwald) im Bereich der Erdkabeltrasse nicht machbar ist. Die Freileitung
lässt hier eingeschränkten Bewuchs zu, während der Kabelschutzstreifen von Bewuchs freigehal
ten werden muss.
Insgesamt dokumentieren die Unterlagen in guter nachvollziehbarer wie transparenter Form die
Herleitung des Verfahrens-Ergebnisses. Aufgrund der Vielzahl der für dieses Vorhaben einbezo
genen Varianten und der sie vorschlagenden Beteiligten kann deshalb auch davon ausgegangen
werden, dass das Ergebnis des Verfahrens eine größtmögliche Akzeptanz in der Region erfahren
dürfte.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder gesamt: 7
Anwesende Stimmberichtigte: 4
Zustimmung: 4
Gegenstimmen:
Enthaltung:


